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Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §9b (2) 

Beantragte Änderungen

Der Bundesparteitag möge beschließen, im §9b (2) Satz 2 der 
Bundessazung wie folgt zu ändern. 

1.Das Wort "oder" wird durch ", " ersetzt 
2.Am Ende des Satzes wird der Pasus "oder wenn Landesverbände die 
zusammen mindestens die Hälfte der Mitglieder repräsentieren es 
beantragen". 

Ferner stellt der Bundesparteitag fest, dass die Landesverbände in 
diesem Fall sowohl durch die Landesvorstände, als auch die 
Landesparteitage vertreten werden. 

Sollte der Antrag Antragsfabrik/Außerordentlicher_Bundesparteitag 
(derzeit TE032) angenommen werden, so wird alternativ folgendes 
beantragt: Im §9b Absatz 3, nach Annahme des oben genanntem Antrags 
sollen die Worte "mindestens 2/3 der Bundesländer" durch 
"Bundesländern die mindestens die Hälfte der Piraten repräsentieren" 
ersetzt werden. 

Begründung

Alte Fassung: 

Die Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss oder wenn ein 
Zehntel der Piraten es beantragen. 

Neue Fassung: 

Die Einberufung erfolgt aufgrund Vorstandsbeschluss, wenn ein 
Zehntel der Piraten es beantragen oder wenn Landesverbände die 
zusammen mindestens die Hälfte der Mitglieder repräsentieren es 
beantragen. 

Die bisherige Minderheitenregelung ist eine sehr große Hürde, gerade 
wenn die Alternative "kleiner Parteitag" angenommen wird, die 
Urabstimmungen aber nicht, sollte neben dem Bundesvorstand eine 
andere Instanz existieren, welche eine Vollversammlung einberufen 
kann. 
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